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Bewilligung zur Beschäftigung eines Arzt-Stellvertreters/einer Arzt-
Stellvertreterin (Stellvertreterbewilligung) 
 
 
1. Allgemeines 
 
Der Arzt kann im Krankheitsfall, während der Ferien oder bei anderweitiger vorübergehender 
Verhinderung einen Stellvertreter beschäftigen. Zuständig für die Bewilligungserteilung ist die 
Kantonsärztin. 
 
 
2. Erforderliche Unterlagen 
 
Zur Überprüfung der persönlichen und fachlichen Voraussetzungen benötigen wir von Ihnen 
folgende Unterlagen: 
 

a) Formular “Bewilligungsgesuch für die Beschäftigung einer Arzt-Stellvertretung“  
b) Lebenslauf (curriculum vitae) des Stellvertreters oder der Stellvertreterin 
c) Eidgenössisches Arztdiplom oder ein vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) als 

gleichwertig anerkanntes ausländisches Arztdiplom (www.admin.ch/bag) 
d) Einen eidgenössischen Weiterbildungstitel oder ein vom Bundesamt für Gesundheit 

(BAG) als gleichwertig anerkannter ausländischer Weiterbildungstitel 
(www.admin.ch/bag) 

e) Falls vorhanden Doktorurkunde 
f) Auszug aus dem Zentralstrafregister (max. 6 Monate alt; zu beziehen beim Bundes-

amt für Justiz (www.ofj.admin.ch) 
g) Für ausländische Assistenten: Kopie Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung 
h) Falls vorhanden Bewilligungskopie eines anderen Kantons 

 
 
3. Gebühren 
 
Die Gebühren für eine Stellvertreterbewilligung beträgt pro Vertretung 80.— Franken bei 
Inhabern eines eidgenössischen Diploms 180.— Franken bei Inhabern eines ausländischen 
Diploms. 
 
 
4. Mitwirkungspflicht 
 
Um einen reibungslosen Ablauf der Behandlung Ihres Gesuches zu garantieren, ist es drin-
gend notwendig, dass Sie die oben erwähnten Angaben genau studieren und uns alle benö-
tigten Unterlagen, wenn möglich mindestens 4 Wochen im Voraus, zustellen. Unvollständige 
Dokumente werden retourniert, was zu Verzögerungen führt. 
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5. Adresse 
 
Die vollständig ausgefüllten Gesuchsunterlagen sind an folgende Adresse zu senden: 
 

Kantonsärztlicher Dienst 
Meyerstrasse 20 
Postfach 3439 
6002Luzern  

 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel.: 041 228 60 90 
 


